
Anlage A zur V/0503/2021

Kurzüberblick

Änderung der „Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit“ des Amtes für Kinder,

Jugendliche und Familien der Stadt Münster

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Nach der Umsetzung der Vorlage V/0910/2018 „Änderung der Richtlinien des Amtes für Kinder,

Jugendliche und Familien der Stadt Münster zur Förderung der außerschulischen Kinder- und

Jugendarbeit freier Träger“ sind im Rahmen des Wirksamkeitsdialoges als Teil der

Qualitätsentwicklung und Sicherung weitere Änderungsbedarfe entstanden.

Unter Beteiligung der Träger der freien Jugendhilfe wurden diese Punkte in die neue Version der

Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit eingearbeitet.

Des Weiteren werden folgende Ziele aus dem ISM-Prozess verfolgt:

 Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, Forschungs- und

Entwicklungsstandorte in Europa

 Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Lebens- und Erlebnisqualität mit hohem

Wohnwert, Familienfreundlichkeit und sozialer Balance in der Stadtgesellschaft

weiterentwickeln.

Finanzierung:

Produktgruppe: 0602

0603

Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Die Umsetzung der Vorlage verursacht keine zusätzlichen Kosten.

Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja Nein

Auswirkungen auf den Finanzplan Ja X Nein

Im Entwurf des Haushaltsplans 2022 enthalten? X Ja Nein

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja Nein

Bereits veranschlagt? X Ja Nein



Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist vollständig

pflichtig

X überwiegend

pflichtig

überwiegend

freiwillig

vollständig

freiwillig

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

Die geförderten Angebote sind inklusiv auszurichten.


